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G r o ß e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

I .   W a f f e n b e s i t z  i n  B a d e n - W ü r t t e m b e r g

	 	 1.	 	Wie	hat	 sich	die	Anzahl	der	Personen	mit	waffenrechtlicher	Erlaubnis	
(kleiner	Waffenschein,	Waffenschein	nach	§	19	WaffenG,	Waffenschein	
nach	§	28	WaffenG,	Waffenbesitzkarte)	 in	Baden-Württemberg	 in	den	
letzten	 fünf	 Jahren	entwickelt	 (bitte	 aufgeschlüsselt	nach	 Jahr,	Art	der	
waffenrechtlichen	 Erlaubnis	 und	 angegebenem	 waffenrechtlichen	 Be-
dürfnis)?

	 	 2.	 	Wie	hat	sich	die	Zahl	der	Anträge	für	eine	waffenrechtliche	Erlaubnis	in	
Baden-Württemberg in den letzten fünf Jahren entwickelt (bitte aufge-
schlüsselt	nach	Jahr,	Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnis,	angegebenem	
waffenrechtlichen	Bedürfnis	und	nach	bewilligten	bzw.	abgelehnten	An-
trägen)?

	 	 3.	 	Wie	viele	waffenrechtliche	Erlaubnisse	wurden	in	den	letzten	fünf	Jah-
ren	 durch	 die	Waffenbehörden	 in	 Baden-Württemberg	 entzogen	 (bitte	
aufgeschlüsselt	nach	Jahr,	Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnis	und	an-
gegebenem	waffenrechtlichen	Bedürfnis)?

	 	 4.	 	Wie	hat	sich	die	Anzahl	der	Waffenbesitzerinnen	und	Waffenbesitzer	in	
Baden-Württemberg in den letzten fünf Jahren entwickelt (bitte aufge-
schlüsselt	nach	Jahr	und	angegebenem	waffenrechtlichen	Bedürfnis)?

	 	 5.	 	Wie	 hat	 sich	 die	 Anzahl	 der	 registrierten	 erlaubnispflichtigen	Waffen	
in Baden-Württemberg in den letzten fünf Jahren entwickelt (bitte auf-
geschlüsselt	nach	Jahr,	Art	der	Waffen	und	angegebenem	waffenrecht-
lichen	Bedürfnis	für	den	Besitz	der	Waffen)?
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	 	 	 6.		Wie	viele	 registrierte	erlaubnispflichtige	Waffen	wurden	 in	den	 letzten	
fünf Jahren in Baden-Württemberg sichergestellt (bitte aufgeschlüsselt 
nach	Jahr,	Art	der	Waffen	und	angegebenem	waffenrechtlichen	Bedürf-
nis	für	den	Besitz	der	Waffen)?

	 	 	 7.		Wie	viele	 registrierte	erlaubnispflichtige	Waffen	wurden	 in	den	 letzten	
fünf Jahren in Baden-Württemberg von der Besitzerin oder dem Besitzer 
als	nicht	mehr	auffindbar	gemeldet	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr,	Art	
der	Waffen	und	angegebenem	waffenrechtlichen	Bedürfnis	für	den	Be-
sitz	der	Waffen)?

	 	 	 8.		Wie	viele	nicht	 registrierte,	 aber	 erlaubnispflichtige	Waffen	wurden	 in	
den letzten fünf Jahren in Baden-Württemberg sichergestellt (bitte auf-
geschlüsselt	nach	Jahr,	Art	der	Waffen	und	Herkunftsland)?

	 	 	 9.		Wie	schätzt	die	Landesregierung	die	Rolle	der	Organisierten	Kriminali-
tät	und	illegaler	(digitaler)	Marktplätze	für	die	Verbreitung	von	nicht	re-
gistrierten,	aber	erlaubnispflichtigen	Waffen	in	Baden-Württemberg	ein	
und	wie	geht	sie	dagegen	vor?

	 	 10.		Wie	viele	Waffen,	Waffenteile	und	Magazine,	 die	von	der	 am	1.	Sep-
tember	 2021	 endenden	 Übergangsfrist	 des	 dritten	 Waffenrechtsände-
rungsgesetzes	des	Bundes	betroffen	waren,	wurden	in	Baden-Württem-
berg	bei	einer	Waffenbehörde	abgegeben	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Art	
der	Waffen)?

	 	 11.		Wie	viele	Waffen,	Waffenteile	und	Magazine,	die	von	der	am	1.	Septem-
ber	 2021	 endenden	Übergangsfrist	 des	 dritten	Waffenrechtsänderungs-
gesetzes	 des	 Bundes	 betroffen	 waren,	 wurden	 in	 Baden-Württemberg	
durch	Anzeige	bei	einer	Waffenbehörde	legalisiert	(bitte	aufgeschlüsselt	
nach	Art	der	Waffen)?

I I . 	 	Wa f f e n 	 i n 	 H ä n d e n 	 v o n 	 E x t r em i s t i n n e n 	 u n d 	 E x t r em i s t e n	
i n  B a d e n - W ü r t t e m b e r g 

	 	 1.	 	Wie	hat	sich	die	Anzahl	der	Personen,	die	den	extremistischen	Phäno-
menbereichen	 zugeordnet	 werden	 bzw.	 wurden	 und	 eine	 waffenrecht-
liche	 Erlaubnis	 besitzen	 bzw.	 besaßen,	 in	 Baden-Württemberg	 in	 den	
letzten	 fünf	 Jahren	 entwickelt	 (bitte	 aufgeschlüsselt	 nach	 Jahr,	 Phäno-
menbereich,	Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnis	und	angegebenem	waf-
fenrechtliche	Bedürfnis)?

	 	 2.	 	Wie	viele	waffenrechtliche	Erlaubnisse	wurden	in	den	letzten	fünf	Jah-
ren	 durch	 die	 Waffenbehörden	 in	 Baden-Württemberg	 von	 Personen	
entzogen,	die	den	extremistischen	Phänomenbereichen	zugeordnet	wer-
den	bzw.	wurden	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr,	Phänomenbereich,	Art	
der	 waffenrechtlichen	 Erlaubnis	 und	 angegebenem	 waffenrechtlichen	
Bedürfnis)?

	 	 3.	 		Wie	hat	sich	die	Anzahl	der	registrierten	erlaubnispflichtigen	Waffen	im	
Besitz	von	Personen,	die	den	extremistischen	Phänomenbereichen	zuge-
ordnet	werden	bzw.	wurden,	in	Baden-Württemberg	in	den	letzten	fünf	
Jahren	 entwickelt	 (bitte	 aufgeschlüsselt	 nach	 Jahr,	 Phänomenbereich,	
Art	der	Waffen	und	angegebenem	waffenrechtlichen	Bedürfnis	 für	den	
Besitz	der	Waffen)?

	 	 4.	 	Wie	 viele	 registrierte	 erlaubnispflichtige	Waffen	 im	Besitz	 von	 Perso-
nen,	 die	 den	 extremistischen	 Phänomenbereichen	 zugeordnet	 werden	
bzw.	wurden,	wurden	in	den	letzten	fünf	Jahren	in	Baden-Württemberg	
sichergestellt	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr,	Phänomenbereich,	Art	der	
Waffen	 und	 angegebenem	waffenrechtlichen	 Bedürfnis	 für	 den	 Besitz	
der	Waffen)?
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	 	 5.	 	Wie	 viele	 nicht	 registrierte,	 aber	 erlaubnispflichtige	Waffen	 im	Besitz	
von	Personen,	die	den	extremistischen	Phänomenbereichen	zugeordnet	
werden	bzw.	wurden,	wurden	in	den	letzten	fünf	Jahren	in	Baden-Würt-
temberg	 sichergestellt	 (bitte	 aufgeschlüsselt	 nach	 Jahr,	 Phänomenbe-
reich	und	Art	der	Waffen)?

	 	 6.	 	Wie	 viele	 Regelanfragen	 im	 Kontext	 von	 waffenrechtlichen	 Zuver-
lässigkeitsprüfungen hat das baden-württembergische Landesamt für 
Verfassungsschutz	 (LfV)	 seit	 Inkrafttreten	 des	 dritten	 Waffenrechts-
änderungsgesetzes bearbeitet und in wie vielen Fällen wurden die zu-
ständigen	Waffenbehörden	in	diesem	Zusammenhang	über	vorliegende	
Erkenntnisse über verfassungsfeindliche Aktivitäten informiert (bitte 
aufgeschlüsselt	nach	Jahr	und	Phänomenbereich)?

	 	 7.	 	In	 wie	 vielen	 Fällen	 wurden	 die	 zuständigen	Waffenbehörden	 in	 den	
letzten fünf Jahren eigeninitiativ vom baden-württembergischen Landes-
amt	 für	 Verfassungsschutz	 (LfV)	 bzw.	 vom	 baden-württembergischen	
Landeskriminalamt	 (LKA)	 über	 vorliegende	Erkenntnisse	 über	 verfas-
sungsfeindliche	Aktivitäten	von	Waffenbesitzerinnen	und	Waffenbesit-
zern	informiert	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr	und	Phänomenbereich)?

	 	 8.	 	Wie	 schätzt	 die	 Landesregierung	 die	 Gefahr	 ein,	 dass	 sich	 vom	 Ver-
fassungsschutz	 beobachtete	 Gruppierungen	 in	 Baden-Württemberg,	
insbesondere	 aus	 den	 Phänomenbereichen	 „Rechtsextremismus/rechts-
extremistischer	Terrorismus“,	 „Reichsbürger	 und	Selbstverwalter“	 und	
„Verfassungsschutzrelevante	 Delegitimierung	 des	 Staates“,	 durch	 die	
Mitgliedschaft	 in	 Schützenvereinen,	 wie	 beispielsweise	 dem	 „Spartan	
Armament	Gun	Club	e.	V.“,	Zugang	zu	Waffen	sichern?

	 	 9.	 	Wie	schätzt	die	Landesregierung	die	Gefahr	ein,	die	von	Waffen	in	Hän-
den	 von	 Extremistinnen	 und	 Extremisten,	 insbesondere	 aus	 den	 Phä-
nomenbereichen	 „Rechtsextremismus/rechtsextremistischer	 Terroris-
mus“,	 „Reichsbürger	 und	 Selbstverwalter“	 und	 „Verfassungsschutzrele-
vante	Delegitimierung	des	Staates“,	 in	Baden-Württemberg	ausgeht	und	
wie	geht	sie	dagegen	vor	(bitte	mit	Nennung	spezifischer	extremistischer	
Gruppierungen,	von	deren	Waffenbesitz	eine	besondere	Gefahr	ausgeht)?

I I I .  W a f f e n k r i m i n a l i t ä t  i n  B a d e n - W ü r t t e m b e r g

	 	 1.	 	Wie	viele	Straftaten	wurden	in	den	letzten	fünf	Jahren	in	Baden-Würt-
temberg	unter	Verwendung	von	 registrierten	erlaubnispflichtigen	Waf-
fen begangen (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und den dabei verursach-
ten	Verletzungen	und	Todesfällen)?	

	 	 2.	 	Wie	viele	Straftaten	wurden	in	den	letzten	fünf	Jahren	in	Baden-Würt-
temberg	unter	Verwendung	von	nicht	registrierten,	aber	erlaubnispflich-
tigen	Waffen	begangen	 (bitte	 aufgeschlüsselt	 nach	 Jahr	 und	den	dabei	
verursachten	Verletzungen	und	Todesfällen)?

	 	 3.	 	Wie	viele	Straftaten	wurden	in	den	letzten	fünf	Jahren	in	Baden-Würt-
temberg	unter	Verwendung	von	Schreckschuss-,	Reizstoff-	und	Signal-
waffen	(SRS-Waffen)	begangen	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr	und	den	
dabei	verursachten	Verletzungen	und	Todesfällen)?

	 	 4.	 	Wie	viele	Straftaten	wurden	in	den	letzten	fünf	Jahren	in	Baden-Würt-
temberg	unter	Verwendung	von	legalen	Messern	und	sonstigen	legalen	
Stichwaffen	 begangen	 (bitte	 aufgeschlüsselt	 nach	 Jahr	 und	 den	 dabei	
verursachten	Verletzungen	und	Todesfällen)?

	 	 5.	 	Wie	viele	Straftaten	wurden	in	den	letzten	fünf	Jahren	in	Baden-Würt-
temberg	unter	Verwendung	von	illegal	mitgeführten	Messern	und	sons-
tigen	 illegal	 mitgeführten	 Stichwaffen	 begangen	 (bitte	 aufgeschlüsselt	
nach	Jahr	und	den	dabei	verursachten	Verletzungen	und	Todesfällen)?
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	 	 6.	 	Wie	viele	Menschen	in	Baden-Württemberg	wurden	in	den	letzten	fünf	
Jahren	durch	die	strafbare	Verwendung	von	Waffen	getötet	(bitte	aufge-
schlüsselt	nach	Jahr	und	Art	der	Waffen)?

	 	 7.	 	Wie	kann	die	statistische	Erfassung	des	Waffenaufkommens,	des	Waf-
fenbesitzes,	der	Waffenkriminalität	und	der	verursachten	Verletzungen	
und	Todesfälle	aus	Sicht	der	Landesregierung	verbessert	werden?

IV . 	 Wa f f e n k o n t r o l l e 	 i n 	 B a d e n -Wü r t t emb e r g

	 	 1.	 	Mit	wie	vielen	Personalstellen	sind	die	Waffenbehörden	in	Baden-Würt-
temberg	ausgestattet	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Waffenbehörde)?

	 	 2.	 	Verfügen	 die	 Waffenbehörden	 in	 Baden-Württemberg	 aus	 Sicht	 der	
Landesregierung	über	ausreichend	Personal,	um	ihre	Aufgaben	schnell	
und	umfassend	erfüllen	zu	können?

	 	 3.	 	Wie	hoch	sind	die	Gebühren	für	die	Ausstellung	einer	waffenrechtlichen	
Erlaubnis	 in	 den	Waffenbehörden	 in	Baden-Württemberg	 (bitte	 aufge-
schlüsselt	 nach	Waffenbehörde	 und	Art	 der	waffenrechtlichen	 Erlaub-
nis)?

21.7.2022

Andreas	Schwarz,	Hildenbrand	
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Waffenbesitz	 ist	 ein	 Privileg,	 kein	 Anrecht.	 Die	 konsequente	 Umsetzung	 des	
Waffenrechts	kommt	uns	allen	zugute.	Denn	je	weniger	Waffen	im	Umlauf	sind,	
desto sicherer leben wir alle. Diese Große Anfrage soll den Informations- und 
Kenntnisstand	über	das	Aufkommen,	den	Besitz,	die	Verwendung	bei	Straftaten	
und	die	Kontrolle	von	Waffen	in	Baden-Württemberg	stärken	und	somit	zu	einer	
besseren Einschätzung des sich hieraus ergebenden Gefahrenpotenzials sowie des 
ent	sprechenden	politischen	Handlungsbedarfs	beitragen.

Insbesondere	 in	Händen	von	Extremistinnen	und	Extremisten	gefährden	Waffen	
unsere	offene	und	demokratische	Gesellschaft.	Der	Abschlussbericht	des	Unter-
suchungsausschusses	„Rechtsterrorismus/NSU	BW	II“	warnt	explizit	vor	der	Ge-
fahr	für	die	öffentliche	Sicherheit,	die	von	Waffen	in	Händen	von	Rechtsextremis-
tinnen	 und	 Rechtsextremisten	 ausgeht.	 In	 der	 Beschlussempfehlung	 des	 Unter-
suchungsausschusses	wird	die	möglichst	weite	Einschränkung	des	legalen	und	die	
Verhinderung	des	illegalen	Waffenbesitzes	von	Rechtsextremistinnen	und	Rechts-
extremisten	gefordert.	Im	Erneuerungsvertrag	für	Baden-Württemberg	haben	sich	
die	Koalitionspartner	 der	 grün-schwarzen	Landesregierung	 auf	 die	 konsequente	
Entwaffnung	von	Reichsbürgerinnen	und	Reichsbürger	verständigt.	Mit	der	Gro-
ßen	Anfrage	 soll	 geprüft	werden,	wie	 sich	der	Waffenbesitz	und	der	 daraus	 re-
sultierende	Handlungsbedarf	 in	den	verschiedenen	extremistischen	Bereichen	 in	
Baden-Württemberg darstellt.

Das	Waffenrecht	kann	seine	Wirkung	nur	dann	entfalten,	wenn	die	Waffenbehör-
den	personell	ausreichend	gut	ausgestattet	sind,	um	es	vor	Ort	konsequent	umzu-
setzen. Daher behandelt diese Große Anfrage auch die Ausstattung und die Arbeit 
der	Waffenbehörden	im	Land.
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An two r t * )

Schreiben	des	Staatsministeriums	vom	12.	Oktober	2022	Nr.	STM14-1115-15/1/5:

In	der	Anlage	übersende	 ich	unter	Bezugnahme	auf	§	63	der	Geschäftsordnung	
des Landtags von Baden-Württemberg die von der Landesregierung beschlossene 
Antwort auf die Große Anfrage.

Hassler
Staatssekretär

*)	Der	Überschreitung	der	Sechs-Wochen-Frist	wurde	zugestimmt.



6

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2937

Anlage:		Schreiben	des	Ministeriums	des	 Inneren,	 für	Digitalisierung	und	Kom-
munen

Mit	Schreiben	vom	30.	September	2022	Nr.	IM3-0141.5-248/19	beantwortet	das	
Ministerium	des	Inneren,	für	Digitalisierung	und	Kommunen	im	Namen	der	Lan-
desregierung die Große Anfrage wie folgt:

I .  Wa f f e n b e s i t z  i n  B a d e n - W ü r t t e m b e r g

Vorbemerkung 

Für	die	Beantwortung	der	Fragen	1,	4	und	5	wurden	die	Zahlen	des	Nationalen	
Waffenregisters	(NWR)	zugrundegelegt,	soweit	diese	dort	abrufbar	sind.	Zu	den	
Fragestellungen,	zu	denen	dort	keine	Daten	vorhanden	sind,	wurden	die	Waffen-
behörden	 ergänzend	 abgefragt.	Diese	haben	bis	 auf	wenige	Ausnahmen	nahezu	
vollständig	zurückgemeldet.	Bei	diesen	ergänzenden	Abfragen	wurde	zur	Verein-
heitlichung	der	1.	Februar	als	Stichtag	zugrundegelegt,	da	die	unter	II.	1.	bis	3.	er-
fragten	Daten	teilweise	von	den	Waffenbehörden	turnusmäßig	zu	diesem	Stichtag	
abgefragt	werden.	Bei	den	Erhebungen	aus	dem	NWR	wurde	der	dort	geltende	
31.	Januar	als	Stichtag	zugrundegelegt.

1.		Wie	 hat	 sich	 die	Anzahl	 der	 Personen	mit	 waffenrechtlicher	 Erlaubnis	 (klei-
ner	Waffenschein,	Waffenschein	nach	§	19	WaffenG,	Waffenschein	nach	§	28	
WaffenG,	Waffenbesitzkarte)	in	Baden-Württemberg	in	den	letzten	fünf	Jahren	
entwickelt	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr,	Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnis	
und	angegebenem	waffenrechtlichen	Bedürfnis)?

Zu. 1.:

Das	NWR	enthält	Daten	zur	Anzahl	von	Waffenscheinen,	auch	Kleinen	Waffen-
scheinen,	sowie	Waffenbesitzkarten.	Hinsichtlich	der	Waffenscheine	differenziert	
das	 NWR	 nicht	 zwischen	Waffenscheinen	 nach	 §	 19	WaffG	 und	 §	 28	WaffG.	
Das	NWR	enthält	jedoch	nur	die	Anzahl	der	Art	der	Erlaubnisse	insgesamt,	nicht	
jedoch	 explizit	 die	Anzahl	 der	 Inhaber.	 Dabei	 deckt	 sich	 die	Anzahl	 der	Waf-
fenscheine,	auch	der	Kleinen	Waffenscheine,	regelmäßig	mit	der	Anzahl	der	In-
haber.	Hinsichtlich	der	Waffenbesitzkarten	 ist	zu	beachten,	dass	eine	Person	In-
haber	mehrerer	Waffenbesitzkarten	sein	kann.	Da	das	NWR	hierzu	keine	nähere	
Aufschlüsselung	bietet,	wurden	die	Waffenbehörden	zur	Anzahl	der	Inhaber	von	
Waffenbesitzkarten	 ergänzend	 abgefragt.	 Diesbezüglich	 bedurfte	 es	 einer	 um-
fangreichen rückwirkenden und teils händischen Auswertung.

Das	NWR	enhält	zudem	keine	Angaben	zu	den	waffenrechtlichen	Bedürfnissen	
bezogen	auf	die	waffenrechtlichen	Erlaubnisse.	Daher	wurden	die	Waffenbehör-
den,	bei	denen	diesbezüglich	 in	der	Regel	keine	statistischen	Erhebungen	erfol-
gen,	ebenfalls	ergänzend	abgefragt.	Auch	hier	war	eine	 teils	händische	„Einzel-
auswertung“	 seitens	 der	 Waffenbehörden	 erforderlich.	 Außerdem	 wird	 darauf	
hingewiesen,	 dass	die	 sogenannte	grüne	Waffenbesitzkarte	 (WBK)	 sowohl	dem	
Bedürfnisgrund	„Jäger“	als	auch	dem	Bedürfnisgrund	„Sportschütze“	zugewiesen	
sein	kann.	Manche	Waffenverwaltungssysteme	differenzieren	diesbezüglich	nicht.	
Daher	war	zum	Teil	keine	Konkretisierung	seitens	der	Waffenbehörden	möglich.	
Die	Erteilung	eines	Kleinen	Waffenscheins	bedarf	im	Übrigen	keines	Bedürfnis-
nachweises.	Von	dem	Bedürfnisgrund	 „sonstige“	 sind	 insbesondere	Altbesitzer,	
Erben sowie Brauchtumsschützen umfasst. 
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Im Ergebnis ergibt sich daraus folgende Übersicht:

Inhaber	Waffenbesitzkarten	

Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnisse	

Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	die	waffenrechtlichen	Erlaubnisse

2.		Wie	hat	sich	die	Zahl	der	Anträge	 für	eine	waffenrechtliche	Erlaubnis	 in	Ba-
den-Württemberg	 in	 den	 letzten	 fünf	 Jahren	 entwickelt	 (bitte	 aufgeschlüsselt	
nach	 Jahr,	 Art	 der	 waffenrechtlichen	 Erlaubnis,	 angegebenem	 waffenrecht-
lichen	Bedürfnis	und	nach	bewilligten	bzw.	abgelehnten	Anträgen)?

Zu 2.: 

Die	Anzahl	der	gestellten	Anträge	pro	Jahr	kann	nicht	ohne	weiteres	dem	NWR	
entnommen	werden.	Im	NWR	wird	die	Anzahl	der	Personen	gespeichert,	die	ei-
nen	 entsprechenden	Antrag	 gestellt	 haben,	 nicht	 jedoch	 gespeichert	werden	 die	
einzelnen	Anträge.	Beim	NWR	handelt	 es	 sich	 zudem	um	ein	 sogenanntes	Be-
standsregister	und	nicht	um	ein	Verlaufsregister.	Deshalb	beziehen	sich	die	dort	
enthaltenen	Zahlen	 auf	 die	 gespeicherte	Anzahl	 an	 einem	bestimmten	Stichtag,	
aus	denen	die	Anzahl	der	jährlich	gestellten	Anträge	nicht	ohne	weiteres	abgelei-
tet	werden	kann.	Zudem	enthält	das	NWR	keine	Daten	hinsichlich	Bewilligung	
und Ablehnung der Anträge. Deshalb wurden diesbezüglich insgesamt die Waf-
fenbehörden	abgefragt.	
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Die	Differenz	zwischen	der	Gesamtzahl	der	Anträge	und	der	Gesamtzahl	der	Be-
willigungen	 und	Ablehnungen	 dürfte	 u.	 a.	 darauf	 beruhen,	 dass	 die	Anzahl	 der	
Anträge	von	den	Waffenbehörden	regelmäßig	in	den	Waffenverwaltungssystemen	
gespeichert	 wird,	 der	 Ausgang	 des	 Verfahrens	 hingegen	 nicht.	 Daher	 bedurfte	
es	vielfach	einer	händischen	Auswertung.	Hinzu	kommt,	dass	Anträge	bei	man-
gelnden	Erfolgsaussichten	zum	Teil	von	den	Antragstellenden	zurückgenommen	
werden. In diesen Fällen liegt weder eine Bewilligung noch eine Ablehnung vor. 

Das	NWR	enhält	zudem	keine	Angaben	zu	den	waffenrechtlichen	Bedürfnissen	
bezogen	 auf	 die	 beantragten	 waffenrechtlichen	 Erlaubnisse.	 Daher	 wurden	 die	
Waffenbehörden,	 bei	 denen	 hierzu	 in	 der	Regel	 keine	 statistischen	Erhebungen	
erfolgen,	ergänzend	abgefragt.	Auch	diesbezüglich	war	eine	teils	händische	„Ein-
zelauswertung“	seitens	der	Waffenbehörden	erforderlich.	

Im Ergebnis ergibt sich daraus folgende Übersicht:

Anträge	aufgeschlüsselt	nach	Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnisse	

Waffenrechtliches	Bedürfnis	 bezogen	 auf	 die	 beantragten	waffenrechtlichen	Er-
laubnisse

Entscheidungen	betreffend	Anträge
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3.		Wie	viele	waffenrechtliche	Erlaubnisse	wurden	in	den	letzten	fünf	Jahren	durch	
die	 Waffenbehörden	 in	 Baden-Württemberg	 entzogen	 (bitte	 aufgeschlüsselt	
nach	Jahr,	Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnis	und	angegebenem	waffenrecht-
lichen	Bedürfnis)?

Zu. 3.:

Die	 Anzahl	 der	 entzogenen	 waffenrechtlichen	 Erlaubnisse	 pro	 Jahr	 kann	 nicht	
ohne	weiteres	dem	NWR	entnommen	werden.	Wie	unter	I.2.	bereits	ausgeführt,	
handelt	 es	 sich	 beim	NWR	um	 ein	 sogenanntes	Bestandsregister	 und	 nicht	 um	
ein	Verlaufsregister.	Deshalb	beziehen	 sich	die	 dort	 enthaltenen	Zahlen	 auf	 die	
entzogenen	Erlaubnisse	an	einem	bestimmten	Stichtag,	aus	denen	die	Anzahl	der	
jährlich	entzogenen	Erlaubnisse	nicht	ohne	weiteres	abgeleitet	werden	kann.	Zu-
dem	enthält	das	NWR	keine	Daten	hinsichlich	der	waffenrechtlichen	Bedürfnis-
se	 bezogen	 auf	 die	 entzogenen	waffenrechtlichen	 Erlaubnisse.	 Deshalb	wurden	
hierzu	 insgesamt	die	Waffenbehörden	abgefragt,	bei	denen	diesbezüglich	 in	der	
Regel	keine	statistischen	Erhebungen	erfolgen.	Hinsichtlich	der	Rückmeldungen	
der	Waffenbehörden	zum	waffenrechtlichen	Bedürfnis	verweisen	wir	auf	die	ent-
spechenden	Ausführungen	zu	Ziffer	I.1.

Im Ergebnis ergibt sich daraus folgende Übersicht:

Art	der	entzogenen	waffenrechtlichen	Erlaubnisse	

Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	die	entzogenen	waffenrechtlichen	Er-
laubnisse
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4.		Wie	hat	sich	die	Anzahl	der	Waffenbesitzerinnen	und	Waffenbesitzer	in	Baden-
Württemberg	 in	den	 letzten	 fünf	Jahren	entwickelt	 (bitte	aufgeschlüsselt	nach	
Jahr	und	angegebenem	waffenrechtlichen	Bedürfnis)?

Zu 4.:

Im	 NWR	 ist	 stichtagsbezogen	 die	 Gesamtzahl	 aller	 natürlichen	 Personen	 ge-
speichert,	 die	 in	 Deutschland	 leben	 und	 eine	 waffenrechtliche	 Erlaubnis	 sowie	
eine	Waffe	oder	ein	Waffenteil	besitzen.	

Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	das	NWR	bis	Januar	2022	nicht	zwischen	Waf-
fenbesitzern	und	Besitzern	von	Waffenteilen	differenzierte.	Diese	wurden	bis	zu	
diesem	Zeitpunkt	gemeinsam	dargestellt.	Dasselbe	gilt	für	die	waffenrechtlichen	
Bedürfnisse	bezogen	auf	Waffenbesitzer	und	Besitzer	von	Waffenteilen.	Deshalb	
werden	in	den	nachfolgenden	Tabellen	die	im	NWR	gespeicherte	Gesamtzahl	der	
Waffenbesitzer	und	Besitzer	von	Waffenteilen	sowie	die	darauf	bezogenen	waf-
fenrechtlichen Bedürfnisse zugrundegelegt. 

Ferner	ist	zu	beachten,	dass	das	NWR	infolge	eines	Redesigns	der	NWR-Statistik	
für	den	31.	Januar	2021	keine	Daten	zur	Anzahl	der	Waffenbesitzer	und	Besitzer	
von	Waffenteilen	enthält.	Darüber	hinaus	ist	darauf	hinzuweisen,	dass	ab	Januar	
2022	im	NWR	nur	noch	Inhaber	von	Waffen	und	Waffenteilen	registriert	werden,	
die	Geschosse	verschießen	können	bzw.	schussfähige	Waffenteile.	Die	Kennzah-
len	ab	dem	Jahr	2022	sind	deshalb	nicht	mit	den	Vorjahren	vergleichbar.

Auf	eine	Darstellung	des	Bedürfnisgrundes	„Waffenhersteller	und	-händler“	wurde	
in	der	nachfolgenden	Tabelle	verzichtet,	da	Waffenhersteller	und	-händler	erst	seit	
dem	Dritten	Waffenrechtsänderungsgesetz	(1.	September	2020)	im	NWR	registriert	
sind.	 Im	Übrigen	 ist	 zu	 beachten,	 dass	 im	NWR	die	Personen,	 die	Waffen-	 oder	
Waffenteile	 mit	 unterschiedlichen	 Bedürfnisgründen	 besitzen,	 je	 Bedürfnisgrund	
einmal	gezählt	werden.	Eine	Person,	die	mehrere	Waffen	oder	Waffenteile	mit	dem-
selben	Bedürfnisgrund	besitzt,	wird	nur	einmal	für	diesen	Bedürfnisgrund	gezählt.

Im Ergebnis ergibt sich daraus folgende Übersicht:

Waffenbesitzer	und	Besitzer	von	Waffenteilen	

Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	Waffenbesitzer	und	Besitzer	von	Waf-
fenteilen 
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5.		Wie	hat	sich	die	Anzahl	der	registrierten	erlaubnispflichtigen	Waffen	in	Baden-Würt-
temberg	in	den	letzten	fünf	Jahren	entwickelt	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr,	Art	der	
Waffen	und	angegebenem	waffenrechtlichen	Bedürfnis	für	den	Besitz	der	Waffen)?

Zu 5.:

Im	NWR	sind	stichtagsbezogen	sowohl	die	Anzahl	aller	gespeicherten	Waffen	als	
auch	aller	gespeicherter	Waffenteile	enthalten,	die	sich	in	Deutschland	im	Privat-
besitz	 befinden.	 Im	Hinblick	 auf	 die	 waffenrechtlichen	 Bedürfnisse	 enthält	 das	
NWR	bis	Januar	2022	allerdings	nur	Daten,	die	nicht	zwischen	Waffen	und	Waf-
fenteilen	differenzieren.	Diese	wurden	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	gemeinsam	darge-
stellt.	Deshalb	werden	in	der	entsprechenden	Tabelle	die	im	NWR	gespeicherten	
Bedürfnisse	bezogen	auf	Waffen	und	Waffenteile	insgesamt	zugrundegelegt.

Ferner	ist	zu	beachten,	dass	das	NWR	infolge	eines	Redesigns	der	NWR-Statis-
tik	für	den	31.	Januar	2021	keine	Daten	zur	Anzahl	der	registrierten	Waffen	und	
Waffenteile	enthält.	Darüber	hinaus	ist	darauf	hinzuweisen,	dass	ab	Januar	2022	
im	NWR	nur	noch	Waffen	und	Waffenteile	registriert	werden,	die	Geschosse	ver-
schießen	 können	 bzw.	 schussfähige	Waffenteile.	 Die	 Kennzahlen	 ab	 dem	 Jahr	
2022	sind	deshalb	nicht	mit	den	Vorjahren	vergleichbar.

Das	NWR	enthält	auch	eine	Feingliederung	der	Waffen.	Diese	umfasst	jedoch	ca.	
90	Untergruppierungen.	Daher	wurde	auf	eine	derart	detaillierte	Auswertung	und	
Darstellung verzichtet. 

Auf	eine	Darstellung	des	Bedürfnisgrundes	„Waffenhersteller	und	-händler“	wur-
de	 in	 der	 nachfolgenden	 Tabelle	 verzichtet,	 da	 Waffenhersteller	 und	 -händler	
sowie	 ihnen	zugeordnete	Waffen	und	Waffenteile	erst	 seit	dem	Dritten	Waffen-
rechtsänderungsgesetz	(1.	September	2020)	im	NWR	registriert	sind.

Im Ergebnis ergibt sich daraus folgende Übersicht:

Registrierte	Waffen	

Registrierte	Waffen	und	Waffenteile	

Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	registrierte	Waffen	und	Waffenteile
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6.		Wie	viele	registrierte	erlaubnispflichtige	Waffen	wurden	in	den	letzten	fünf	Jah-
ren	 in	Baden-Württemberg	sichergestellt	 (bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr,	Art	
der	Waffen	und	angegebenem	waffenrechtlichen	Bedürfnis	 für	den	Besitz	 der	
Waffen)?

Zu 6.:

Die	Anzahl	der	sichergestellten	erlaubnispflichtigen	Schusswaffen	pro	Jahr	kann	
nicht	ohne	weiteres	dem	NWR	entnommen	werden.	Das	NWR	differenzierte	bis	
Januar	 2022	 nicht	 zwischen	 amtlich	 sichergestellten	Waffen	 und	Waffenteilen,	
sondern	stellte	diese	gemeinsam	dar.	Beim	NWR	handelt	es	sich	zudem	um	ein	
sogenanntes	 Bestandsregister	 und	 nicht	 um	 ein	 Verlaufsregister.	 Deshalb	 be-
ziehen	 sich	die	dort	 enthaltenen	Zahlen	 auf	die	 amtlich	 sichergestellten	Waffen	
und	Waffenteile	an	einem	bestimmten	Stichtag,	aus	denen	die	Anzahl	der	jährlich	
sichergestellten	Waffen	 und	Waffenteile	 nicht	 ohne	 weiteres	 abgeleitet	 werden	
kann.	 Das	 NWR	 enthält	 zudem	 auch	 keine	 Angaben	 zu	 den	 waffenrechtlichen	
Bedürfnissen	bezogen	auf	die	 sichergestellten	Waffen	und	Waffenteile.	Deshalb	
wurden	für	die	Zahlen	im	Sinne	der	Fragestellung	die	Waffenbehörden	abgefragt,	
bei	denen	diesbezüglich	in	der	Regel	keine	statistischen	Erhebungen	erfolgen.	

Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	sich	die	Abfrage	bei	den	Waffenbehörden	auf-
grund	 der	 Vielzahl	 der	 möglichen	 Untergruppierungen	 bei	 der	 Feingliederung	 
(ca.	 90)	 auf	Schusswaffen	und	Schusswaffen	gleichgestellte	Gegenstände	 sowie	
tragbare	Gegenstände	 i.	 S.	 d.	WaffG	 beschränkte.	 Im	Hinblick	 auf	 die	waffen-
rechtlichen	Bedürfnisse	wird	zudem	darauf	hingewiesen,	dass	die	Waffenbehör-
den	bei	mehreren	sichergestellten	Waffen	einer	Person	mit	dem	selben	Bedürfnis-
grund das Bedürfnis teils nur einmal statt entsprechend der Anzahl aller sicherge-
stellten	Waffen	einer	Person	zurückgemeldet	haben	dürften.

Die	statistische	Erfassung	von	Straftaten	erfolgt	bei	der	Polizei	Baden-Württem-
berg	 anhand	 der	 Polizeilichen	Kriminalstatistik	 (PKS).	Bei	 der	 PKS	 handelt	 es	
sich	 um	 eine	 sogenannte	 reine	Ausgangsstatistik,	 in	 der	 strafrechtlich	 relevante	
Sachverhalte	nach	der	polizeilichen	Sachbearbeitung	vor	Abgabe	an	die	Strafver-
folgungsbehörden	erfasst	werden.	Die	PKS	ist	als	Jahresstatistik	konzipiert.	Die	
Fallerfassung	erfolgt	nach	den	bundeseinheitlichen	„Richtlinien	für	die	Führung	
der	Polizeilichen	Kriminalstatistik“.

Gemäß	diesen	Richtlinien	 ist	 eine	Erfassung	von	 im	Zusammenhang	mit	Straf-
taten	sichergestellten	oder	beschlagnahmten	Waffen	in	der	PKS	nicht	vorgesehen.	
Auch	darüber	hinaus	wird	bei	der	Polizei	Baden-Württemberg	keine	Statistik	im	
Sinne	der	Fragestellungen	geführt.	Daher	basieren	die	Zahlen	der	nachfolgenden	
Tabelle	ausschließlich	auf	den	für	die	Beantwortung	dieser	Anfrage	gesondert	an-
gefragten	Zahlen	der	Waffenbehörden.

Im Ergebnis ergibt sich daraus folgende Übersicht:

Anzahl	der	sichergestellten	Schusswaffen	und	Schusswaffen	gleichgestellten	Ge-
genstände	sowie	tragbaren	Gegenständen	i.	S.	d.	WaffG
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Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	die	sichergestellten	Schusswaffen	sowie	
Schusswaffen	 gleichgestellten	 Gegenstände	 und	 tragbaren	 Gegenständen	 i.	 S.	 d.	
WaffG

7.		Wie	viele	registrierte	erlaubnispflichtige	Waffen	wurden	in	den	letzten	fünf	Jah-
ren	in	Baden-Württemberg	von	der	Besitzerin	oder	dem	Besitzer	als	nicht	mehr	
auffindbar	gemeldet	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr,	Art	der	Waffen	und	ange-
gebenem	waffenrechtlichen	Bedürfnis	für	den	Besitz	der	Waffen)?

Zu 7.: 

Die	Anzahl	der	erlaubnispflichtigen	Waffen	die	pro	Jahr	von	der	Besitzerin	oder	
dem	Besitzer	 als	nicht	mehr	auffindbar	gemeldet	wurden,	kann	nicht	ohne	wei-
teres	 dem	NWR	entnommen	werden.	Das	NWR	differenzierte	 vor	 Januar	 2022	
nicht	zwischen	als	abhanden	gekommenen	gemeldeten	Waffen	und	Waffenteilen,	
sondern	stellte	diese	gemeinsam	dar.	Beim	NWR	handelt	es	sich	zudem	um	ein	
sogenanntes	Bestandsregister	und	nicht	um	ein	Verlaufsregister.	Deshalb	bezie-
hen sich die dort enthaltenen Zahlen auf die als abhanden gekommenen gemelde-
ten	Waffen	und	Waffenteile	an	einem	bestimmten	Stichtag,	aus	denen	die	Anzahl	
der	jährlich	als	abhanden	gekommenen	gemeldeten	Waffen	und	Waffenteile	nicht	
ohne	weiteres	abgeleitet	werden	kann.	Das	NWR	enthält	zudem	auch	keine	Anga-
ben	zu	den	waffenrechtlichen	Bedürfnissen	bezogen	auf	die	als	abhanden	gekom-
menen	gemeldeten	Waffen	und	Waffenteile.	Deshalb	wurden	 für	die	Zahlen	 im	
Sinne	der	Fragestellung	die	Waffenbehörden	abgefragt,	bei	denen	diesbezüglich	
in	der	Regel	keine	statistischen	Erhebungen	erfolgen.	

Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	sich	die	Abfrage	bei	den	Waffenbehörden	auf-
grund	 der	 Vielzahl	 der	 möglichen	 Untergruppierungen	 bei	 der	 Feingliederung	 
(ca.	 90)	 auf	Schusswaffen	und	Schusswaffen	gleichgestellte	 sowie	 tragbare	Ge-
genstände	i.	S.	d.	WaffG	beschränkte.	
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Im Ergebnis ergibt sich daraus folgende Übersicht:

Anzahl	der	als	nicht	mehr	auffindbar	gemeldeten	Schusswaffen	und	Schusswaffen	
gleichgestellten	Gegenstände	sowie	tragbaren	Gegenständen	i.	S.	d.	WaffG	

Waffenrechtliches	Bedürfnis	bezogen	auf	die	als	nicht	mehr	auffindbar	gemelde-
ten	Schusswaffen	und	Schusswaffen	gleichgestellten	Gegenstände	sowie	 tragba-
ren	Gegenständen	i.	S.	d.	WaffG

8.		Wie	 viele	 nicht	 registrierte,	 aber	 erlaubnispflichtige	 Waffen	 wurden	 in	 den	
letzten	 fünf	Jahren	 in	Baden-Württemberg	sichergestellt	 (bitte	aufgeschlüsselt	
nach	Jahr,	Art	der	Waffen	und	Herkunftsland)?

Zu	8.:

Hinsichtlich	der	statistischen	Erfassung	bei	der	Polizei	Baden-Württemberg	wird	
auf	die	Ausführungen	zu	Ziffer	I.	6.	verwiesen.	Darüber	hinaus	liegen	dem	Innen-
ministerium hierzu keine validen Daten vor. 

9.		Wie	schätzt	die	Landesregierung	die	Rolle	der	Organisierten	Kriminalität	und	
illegaler	 (digitaler)	 Marktplätze	 für	 die	 Verbreitung	 von	 nicht	 registrierten,	
aber	 erlaubnispflichtigen	Waffen	 in	Baden-Württemberg	 ein	und	wie	geht	 sie	
dagegen	vor?

Zu	9.:

Auf	den	genannten	Marktplätzen,	insbesondere	im	sogenannten	Darknet,	können	
nahezu	sämtliche	inkriminierte	Güter	gegen	die	Bezahlung	in	Kryptowährung	er-
worben	werden.	Dementsprechend	werden	dort	auch	illegal	Waffen	durch	Perso-
nen	angeboten	und	gekauft,	die	der	Organisierten	Kriminalität	zuzuordnen	sind.	
Die Polizei führt in diesem Bereich gezielte Ermittlungen durch und geht mit 
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offenen	und	verdeckten	Maßnahmen	konsequent	 gegen	bekanntgewordene	Ver-
stöße	gegen	das	Waffengesetz	vor.

10.		Wie	viele	Waffen,	Waffenteile	und	Magazine,	die	von	der	am	1.	September	2021	
endenden	Übergangsfrist	des	dritten	Waffenrechtsänderungsgesetzes	des	Bun-
des	betroffen	waren,	wurden	in	Baden-Württemberg	bei	einer	Waffenbehörde	
abgegeben	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Art	der	Waffen)?

Zu 10.:

Hierzu	enthält	das	NWR	keine	Daten.	Daher	wurden	zu	den	Zahlen	im	Sinne	der	
Fragestellung	die	Waffenbehörden	abgefragt,	bei	denen	hierzu	in	der	Regel	keine	
statistischen Erhebungen erfolgen. 

Aufgrund	der	Vielzahl	der	möglichen	Untergruppierungen	bei	der	Feingliederung	
(ca.	90)	beschränkte	sich	die	Abfrage	bei	den	Waffenbehörden	auf	Schusswaffen,	
Waffenteile,	Magazine	sowie	sonstige	Schusswaffen	gleichgestellte	Gegenstände	
und	tragbare	Gegenstände	i.	S.	d.	WaffG.	

Danach	wurden	bei	den	Waffenbehörden	in	Baden-Württemberg	328	Schusswaf-
fen,	54	Waffenteile,	1	196	Magazine	sowie	184	sonstige	den	Schusswaffen	gleich-
gestellte Gegenstände und tragbare Gegenstände abgegeben. 

11.		Wie	viele	Waffen,	Waffenteile	und	Magazine,	die	von	der	am	1.	September	2021	
endenden	Übergangsfrist	des	dritten	Waffenrechtsänderungsgesetzes	des	Bun-
des	betroffen	waren,	wurden	 in	Baden-Württemberg	durch	Anzeige	bei	einer	
Waffenbehörde	legalisiert	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Art	der	Waffen)?

Zu 11.:

Hierzu	enthält	das	NWR	keine	Daten.	Daher	wurden	zu	den	Zahlen	im	Sinne	der	
Fragestellung	die	Waffenbehörden	abgefragt,	bei	denen	hierzu	in	der	Regel	keine	
statistischen Erhebungen erfolgen. 

Aufgrund	der	Vielzahl	der	möglichen	Untergruppierungen	bei	der	Feingliederung	
(ca.	90)	beschränkte	sich	die	Abfrage	bei	den	Waffenbehörden	auf	Schusswaffen,	
Waffenteile,	Magazine	sowie	sonstige	Schusswaffen	gleichgestellte	Gegenstände	
und	tragbare	Gegenstände	i.	S.	d.	WaffG.	

Danach	 wurden	 bei	 den	 Waffenbehörden	 in	 Baden-Württemberg	 208	 Schuss-
waffen,	141	Waffenteile,	15	305	Magazine	sowie	32	sonstige	den	Schusswaffen	
gleichgestellte	Gegenstände	und	tragbare	Gegenstände	i.	S.	d.	WaffG	durch	An-
zeige legalisiert. 

I I . 	 	Wa f f e n 	 i n 	H ä n d e n 	 v o n 	E x t r em i s t i n n e n 	 u n d 	E x t r em i s t e n 	 i n	
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 

Vorbemerkung 

Das	Ministerium	 des	 Inneren,	 für	 Digitalisierung	 und	 Kommunen	 hat	 im	 Jahr	
2017	Vollzugshinweise	 zum	waffenrechtlichen	Umgang	mit	Reichsbürgern	 und	
Extremisten	 an	 die	 Waffenbehörden	 übersandt	 und	 sie	 angewiesen,	 an	 diesen	
Personenkreis	keine	waffenrechtlichen	Erlaubnisse	mehr	zu	erteilen	bzw.	bereits	
erteilte Erlaubnisse zurückzunehmen. In diesem Zusammenhang erfolgte eine 
Abfrage	bestimmter	Kennzahlen	bei	den	Waffenbehörden	zu	Reichsbürgern	und	
Selbstverwaltern	erstmalig	zum	Stichtag	1.	Februar	2018	und	dann	turnusmäßig	
jedes	Jahr.	Die	Abfrage	wurde	ab	1.	Februar	2019	auf	Extremisten	erweitert.	Da-
bei	 differenziert	 die	Abfrage	 nur	 zwischen	Reichsbürgern	 und	 Selbstverwaltern	
sowie	Extremisten.	
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Bei	 der	 Beantwortung	 der	 Fragen	 1	 bis	 3	 wurden	 daher	 zum	 Teil	 die	 Zahlen	
aus	den	in	der	Vergangenheit	erfolgten	turnusmäßigen	Abfragen	bei	den	Waffen-
behörden	 zum	Stichtag	1.	Februar	 zugrunde	gelegt.	Darüber	hinaus	wurden	die	
Waffenbehörden	 ergänzend	 abgefragt.	 Diese	 haben	 bis	 auf	 wenige	Ausnahmen	
nahezu	 vollständig	 zurückgemeldet.	 Das	 NWR	 enthält	 zu	 den	 Fragestellungen	
unter	Ziffer	II	keine	Daten.	

1.		Wie	hat	 sich	die	Anzahl	der	Personen,	die	den	extremistischen	Phänomenbe-
reichen	 zugeordnet	werden	 bzw.	wurden	 und	 eine	waffenrechtliche	Erlaubnis	
besitzen	bzw.	besaßen,	 in	Baden-Württemberg	 in	den	 letzten	 fünf	 Jahren	 ent-
wickelt	 (bitte	 aufgeschlüsselt	 nach	 Jahr,	 Phänomenbereich,	 Art	 der	 waffen-
rechtlichen	Erlaubnis	und	angegebenem	waffenrechtlichen	Bedürfnis)?

Zu 1.:

Im	Rahmen	der	 turnusmäßigen	Abfrage	werden	die	Waffenbehörden	 angefragt,	
wie	 viele	 Reichsbürger	 und	 Selbstverwalter	 sowie	 Extremisten	 zum	 Stichtag	 
1.	Februar	über	eine	waffenrechtliche	Erlaubnis	verfügen.	Es	wird	darauf	hinge-
wiesen,	dass	die	Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnisse	und	das	jeweils	angegebe-
ne	waffenrechtliche	Bedürfnis	nicht	Gegenstand	der	turnusmäßigen	Abfragen	ist.	
Hierzu	erfolgte	eine	gesonderte	Abfrage	bei	den	Waffenbehörden.	Diesbezüglich	
bedurfte es einer umfangreichen rückwirkenden und teils händischen Auswer-
tung,	die	für	die	Abweichungen	in	den	Zahlen	ursächlich	sein	dürfte.

Reichsbürger

Anzahl	 der	Personen	die	 am	Stichtag	über	 eine	waffenrechtliche	Erlaubnis	 ver-
fügten

Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnisse
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Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	die	waffenrechtlichen	Erlaubnisse	

Extremisten

Anzahl	der	Personen	die	zum	Stichtag	über	eine	waffenrechtliche	Erlaubnis	ver-
fügten

Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnisse

Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	die	waffenrechtlichen	Erlaubnisse
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Bei	der	Entwaffnung	von	„Reichsbürgern	und	Selbstverwaltern“	sowie	Extremis-
ten	handelt	es	sich	um	eine	Daueraufgabe.	Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	die	
Sicherheitsbehörden	laufend	neue	Erkenntnisse	zu	Reichsbürgern	und	Extremis-
ten	erhalten,	die	Inhaber	einer	waffenrechtlichen	Erlaubnis	sind	oder	eine	solche	
begehren.	Dies	zieht	weitere	Verfahren	bei	den	Waffenbehörden	nach	sich,	sodass	
die	entsprechenden	Zahlen	einer	laufenden	Veränderung	unterliegen.	

2.		Wie	viele	waffenrechtliche	Erlaubnisse	wurden	in	den	letzten	fünf	Jahren	durch	
die	 Waffenbehörden	 in	 Baden-Württemberg	 von	 Personen	 entzogen,	 die	 den	
extremistischen	Phänomenbereichen	zugeordnet	werden	bzw.	wurden	(bitte	auf-
geschlüsselt	nach	Jahr,	Phänomenbereich,	Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnis	
und	angegebenem	waffenrechtlichen	Bedürfnis)?

Zu 2.:

Im	Rahmen	der	 turnusmäßigen	Abfrage	werden	die	Waffenbehörden	 angefragt,	
von	 wie	 vielen	 Reichsbürgern	 und	 Selbstverwaltern	 sowie	 Extremisten	 zum	
Stichtag	1.	Februar	die	waffenrechtlichen	Erlaubnisse	bestandskräftig	zurückge-
nommen	oder	widerrufen	wurden.	Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	die	Art	der	
waffenrechtlichen	Erlaubnisse	und	das	 jeweils	angegebene	waffenrechtliche	Be-
dürfnis	 nicht	Gegenstand	 der	 turnusmäßigen	Abfragen	 ist.	Hierzu	 erfolgte	 eine	
gesonderte	 Abfrage	 bei	 den	 Waffenbehörden.	 Diesbezüglich	 bedurfte	 es	 einer	
umfangreichen	rückwirkenden	und	teils	händischen	Auswertung,	die	für	die	Ab-
weichungen in den Zahlen ursächlich sein dürfte.

Reichsbürger	

Anzahl	 der	 bestandskräftig	 zurückgenommenen	oder	widerrufenen	waffenrecht-
lichen	Erlaubnisse	zum	Stichtag

Art	der	bestandskräftig	zurückgenommenen	oder	widerrufenen	waffenrechtlichen	
Erlaubnisse 
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Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	die	bestandskräftig	 zurückgenomme-
nen	oder	widerrufenen	waffenrechtlichen	Erlaubnisse	

Extremisten

Anzahl	 der	 bestandskräftig	 zurückgenommenen	oder	widerrufenen	waffenrecht-
lichen	Erlaubnisse	zum	Stichtag

Art	der	bestandskräftig	zurückgenommenen	oder	widerrufenen	waffenrechtlichen	
Erlaubnisse
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Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	die	bestandskräftig	 zurückgenomme-
nen	oder	widerrufenen	waffenrechtlichen	Erlaubnisse	

Bei	der	Entwaffnung	von	„Reichsbürgern	und	Selbstverwaltern“	sowie	Extremis-
ten	handelt	es	sich	um	eine	Daueraufgabe.	Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	die	
Sicherheitsbehörden	laufend	neue	Erkenntnisse	zu	Reichsbürgern	und	Extremis-
ten	erhalten,	die	Inhaber	einer	waffenrechtlichen	Erlaubnis	sind	oder	eine	solche	
begehren.	Dies	zieht	weitere	Verfahren	bei	den	Waffenbehörden	nach	sich,	sodass	
die	entsprechenden	Zahlen	einer	laufenden	Veränderung	unterliegen.	

3.		Wie	hat	sich	die	Anzahl	der	registrierten	erlaubnispflichtigen	Waffen	im	Besitz	
von	Personen,	die	den	extremistischen	Phänomenbereichen	zugeordnet	werden	
bzw.	wurden,	in	Baden-Württemberg	in	den	letzten	fünf	Jahren	entwickelt	(bitte	
aufgeschlüsselt	nach	Jahr,	Phänomenbereich,	Art	der	Waffen	und	angegebenem	
waffenrechtlichen	Bedürfnis	für	den	Besitz	der	Waffen)?

Zu 3.:

Im	Rahmen	 der	 turnusmäßigen	Abfrage	werden	 die	Waffenbehörden	 bezüglich	
der	Gesamtzahl	der	erlaubnispflichtigen	Waffen	im	Besitz	von	Reichsbürgern	und	
Selbstverwaltern	sowie	Extremisten	zum	Stichtag	1.	Februar	angefragt.	Es	wird	
darauf	hingewiesen,	dass	die	Art	der	Waffen	und	das	jeweils	angegebene	waffen-
rechtliche	Bedürfnis	 für	den	Besitz	der	Waffen	nicht	Gegenstand	der	 turnusmä-
ßigen	Abfragen	 ist.	Hierzu	erfolgte	eine	gesonderte	Abfrage	bei	den	Waffenbe-
hörden.	Diesbezüglich	bedurfte	es	einer	umfangreichen	rückwirkenden	und	teils	
händischen	Auswertung,	die	für	die	Abweichungen	in	den	Zahlen	ursächlich	sein	
dürfte.

Im	Übrigen	ist	zu	beachten,	dass	sich	die	Abfrage	bei	den	Waffenbehörden	auf-
grund	der	Vielzahl	der	möglichen	Untergruppierungen	bei	der	Feingliederung	(ca.	
90)	auf	Schusswaffen	sowie	Schusswaffen	gleichgestellte	Gegenstände	und	trag-
bare	Gegenstände	i.	S.	d.	WaffG	beschränkte.
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Reichsbürger

Anzahl	Waffen	

Art	der	Waffen	

Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	die	Waffen

Extremisten	

Anzahl	der	Waffen

Art	der	Waffen
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Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	die	Waffen	

4.		Wie	 viele	 registrierte	 erlaubnispflichtige	Waffen	 im	 Besitz	 von	 Personen,	 die	
den	extremistischen	Phänomenbereichen	zugeordnet	werden	bzw.	wurden,	wur-
den	in	den	letzten	fünf	Jahren	in	Baden-Württemberg	sichergestellt	(bitte	auf-
geschlüsselt	 nach	 Jahr,	 Phänomenbereich,	Art	 der	Waffen	 und	 angegebenem	
waffenrechtlichen	Bedürfnis	für	den	Besitz	der	Waffen)?

Zu 4.:

Die	Anzahl	der	sichergestellten	registrierten	erlaubnispflichtigen	Waffen	im	Be-
sitz	von	Personen,	die	den	extremistischen	Phänomenbereichen	zugeordnet	wer-
den	bzw.	wurden,	ist	nicht	Gegenstand	der	turnusmäßigen	Abfrage	bei	den	Waf-
fenbehörden.

Die	 statistische	 Erfassung	 Politisch	 motivierter	 Kriminalität	 (PMK)	 in	 Baden-
Württemberg	 erfolgt	 auf	 Grundlage	 des	 Kriminalpolizeilichen	 Meldedienstes	
(KPMD).	Mit	Beschluss	der	Ständigen	Konferenz	der	Innenminister	und	-senato-
ren	der	Länder	vom	10.	Mai	2001	sind	rückwirkend	zum	1.	Januar	2001	mit	dem	
„Definitionssystem	 Politisch	 motivierte	 Kriminalität“	 und	 den	 „Richtlinien	 für	
den	Kriminalpolizeilichen	Meldedienst	in	Fällen	Politisch	motivierter	Kriminali-
tät	(KPMD-PMK)“	die	bundesweit	einheitlich	geltenden	Kriterien	zur	Definition	
und	Erfassung	politisch	motivierter	Straftaten	in	Kraft	gesetzt	worden.	Eine	statis-
tische	Erfassung	von	sichergestellten	oder	beschlagnahmten	Waffen	im	Sinne	der	
Fragestellungen erfolgt hierbei nicht. Daher basieren die Zahlen ausschließlich 
auf den für die Beantwortung dieser Anfrage gesondert angefragten Zahlen der 
Waffenbehörden.	

Darüber	 hinaus	 wird	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 die	 Anzahl	 der	 sichergestellten	
Waffen	 nicht	 deckungsgleich	 mit	 der	 Gesamtzahl	 der	 Waffen	 ist,	 die	 von	 be-
standskräftigen	Widerrufs-	oder	Rücknahmeverfahren	betroffen	sind	und	die	tur-
nusmäßig	zum	Stichtag	1.	Februar	bei	den	Waffenbehörden	abgefragt	wird.	Diese	
Waffen	müssen	nicht	 zwangsläufig	 sichergestellt	worden	 sein.	Sie	 können	nach	
bestandskräftiger	 waffenrechtlicher	 Entscheidung	 auch	 freiwillig	 dauerhaft	 un-
brauchbar gemacht oder an einen berechtigten Dritten überlassen worden sein. In 
diesem	Zusammenhang	waren	bei	Reichsbürgern	zum	Stichtag	1.	Februar	2020	
14	Waffen	von	bestandskräftigen	Widerrufs-	und	Rücknahmeverfahren	betroffen.	
Bei	 den	Extremisten	waren	 zum	Stichtag	1.	Februar	 2019	und	1.	Februar	 2020	
jeweils	eine	Waffe	und	zum	Stichtag	1.	Februar	2022	sechs	Waffen	von	bestands-
kräftigen	Widerrufs-	und	Rücknahmeverfahren	betroffen.	

Im	Übrigen	ist	zu	beachten,	dass	sich	die	Abfrage	bei	den	Waffenbehörden	auf-
grund	 der	 Vielzahl	 der	 möglichen	 Untergruppierungen	 bei	 der	 Feingliederung	 
(ca.	 90)	 auf	Schusswaffen	 sowie	Schusswaffen	gleichgestellte	Gegenstände	und	
tragbare	Gegenstände	i.	S.	d.	WaffG	beschränkte.
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Reichsbürger

Art	der	sichergestellten	Waffen

Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	die	sichergestellten	Waffen	

Extremisten

Art	der	sichergestellten	Waffen	
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Waffenrechtliche	Bedürfnisse	bezogen	auf	die	sichergestellten	Waffen	

5.		Wie	viele	nicht	registrierte,	aber	erlaubnispflichtige	Waffen	im	Besitz	von	Per-
sonen,	 die	 den	 extremistischen	 Phänomenbereichen	 zugeordnet	 werden	 bzw.	
wurden,	wurden	in	den	letzten	fünf	Jahren	in	Baden-Württemberg	sichergestellt	
(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr,	Phänomenbereich	und	Art	der	Waffen)?

Zu 5.: 

Hinsichtlich	der	statistischen	Erfassung	bei	der	Polizei	Baden-Württemberg	wird	
auf	die	Ausführungen	zu	Ziffer	II.4.	verwiesen.	Darüber	hinaus	liegen	dem	Innen-
ministerium hierzu keine validen Daten vor. 

6.		Wie	 viele	 Regelanfragen	 im	 Kontext	 von	 waffenrechtlichen	 Zuverlässigkeits-
prüfungen	hat	 das	 baden-württembergische	Landesamt	 für	Verfassungsschutz	
(LfV)	 seit	 Inkrafttreten	 des	 dritten	Waffenrechtsänderungsgesetzes	 bearbeitet	
und	in	wie	vielen	Fällen	wurden	die	zuständigen	Waffenbehörden	in	diesem	Zu-
sammenhang	über	vorliegende	Erkenntnisse	über	verfassungsfeindliche	Aktivi-
täten	informiert	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr	und	Phänomenbereich)?

Zu 6.: 

Seit	Inkrafttreten	des	dritten	Waffenrechtsänderungsgesetzes	im	Februar	2020	bis	
zum	1.	August	2022	hat	das	Landesamt	für	Verfassungsschutz	Baden-Württem-
berg	(LfV)	 insgesamt	194	021	waffenrechtliche	Regelanfragen	bearbeitet	 (2020:	
70	593,	2021:	60	883,	2022:	62	545).

Die	Zahl	der	Fälle,	in	denen	aufgrund	von	waffenrechtlichen	Regelanfragen	vom	
LfV	Erkenntnisberichte	erstellt	wurden,	lässt	sich	der	nachliegenden	Tabelle	ent-
nehmen	(Stichtag	1.	August	2022).	Dabei	ist	Folgendes	zu	berücksichtigen:	Die	
Zahl	der	Berichte	 ist	 teilweise	etwas	höher	als	die	Zahl	der	Personen,	zu	denen	
Erkenntnisse übermittelt wurden. Grund hierfür ist einerseits die Nachberichts-
pflicht	gemäß	§	5	Absatz	5	Satz	4	WaffG,	wonach	neu	anfallende	Erkenntnisse	zu	
bereits	überprüften	Personen	vom	LfV	nachberichtet	werden.	Andererseits	stellen	
die	 Waffenbehörden	 teilweise	 mehrere	 Anfragen	 zu	 einer	 Person,	 sodass	 vom	
LfV	mehrere	Berichte	erstellt	werden.	Zudem	ist	es	möglich,	dass	in	unterschied-
lichen Jahren zur selben Person berichtet wurde. Diese Personen sind dann mehr-
mals	(jeweils	einmal	pro	Berichtsjahr)	erfasst.
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7.		In	 wie	 vielen	 Fällen	 wurden	 die	 zuständigen	Waffenbehörden	 in	 den	 letzten	
fünf	 Jahren	 eigeninitiativ	 vom	 baden-württembergischen	 Landesamt	 für	 Ver-
fassungsschutz	 (LfV)	 bzw.	 vom	 baden-württembergischen	 Landeskriminalamt	
(LKA)	 über	 vorliegende	 Erkenntnisse	 über	 verfassungsfeindliche	 Aktivitäten	
von	Waffenbesitzerinnen	und	Waffenbesitzern	 informiert	 (bitte	aufgeschlüsselt	
nach	Jahr	und	Phänomenbereich)?

Zu 7.:

Die	Zahl	der	Fälle,	in	denen	das	LfV	seit	2017	eigeninitiativ	Erkenntnisberichte	
an	die	Waffenbehörden	übermittelt	hat,	 lässt	sich	der	 folgenden	Tabelle	entneh-
men	(Stand	1.	August	2022):
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Sofern	 dem	 Landeskriminalamt	 Baden-Württemberg	 Erkenntnisse	 zu	 verfas-
sungsfeindlichen	Aktivitäten	von	Waffenbesitzerinnen	und	Waffenbesitzern	vor-
liegen,	wird	hierüber	grundsätzlich	die	zuständige	Waffenbehörde	informiert.	Ei-
ne	statistische	Erfassung	solcher	Meldungen	erfolgt	nicht,	weshalb	eine	Auskunft	
im	Sinne	der	Fragestellung	nicht	möglich	ist.

8.		Wie	 schätzt	 die	Landesregierung	die	Gefahr	 ein,	 dass	 sich	 vom	Verfassungs-
schutz	 beobachtete	 Gruppierungen	 in	 Baden-Württemberg,	 insbesondere	 aus	
den	 Phänomenbereichen	 „Rechtsextremismus/rechtsextremistischer	 Terroris-
mus“,	 „Reichsbürger	 und	 Selbstverwalter“	 und	 „Verfassungsschutzrelevante	
Delegitimierung	 des	 Staates“,	 durch	 die	Mitgliedschaft	 in	 Schützenvereinen,	
wie	beispielsweise	dem	„Spartan	Armament	Gun	Club	e.	V.“,	Zugang	zu	Waf-
fen	sichern?

Zu	8.:

„Reichsbürgern“	und	„Selbstverwaltern“	kann	eine	besondere	Affinität	zu	Schuss-
waffen	oder	anderen	waffenähnlichen	Gegenständen	attestiert	werden.	Dies	trifft	
auch	auf	Personen	zu,	die	dem	Phänomenbereich	des	Rechtsextremismus	zuge-
ordnet	sind.	Dementsprechend	ist	die	Annahme	plausibel,	dass	sich	in	beiden	Be-
reichen	Milieuangehörige	aus	ideologischen	Gründen	u.	a.	über	Schützenvereine	
Zugang	zu	legalen	Waffenerlaubnissen	verschaffen	und	dort	den	Waffengebrauch	
üben.	 Auch	 für	 den	 Phänomenbereich	 der	 „Verfassungsschutzrelevanten	 Dele-
gitimierung	 des	 Staates“	 könnte	 diese	Annahme	 übertragbar	 sein,	 für	 eine	 ent-
sprechende	 Einschätzung	 liegen	 jedoch	 noch	 keine	 ausreichenden	 Erkenntnisse	
vor.
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9.		Wie	schätzt	die	Landesregierung	die	Gefahr	ein,	die	von	Waffen	in	Händen	von	
Extremistinnen	 und	 Extremisten,	 insbesondere	 aus	 den	 Phänomenbereichen	
„Rechtsextremismus/rechtsextremistischer	 Terrorismus“,	 „Reichsbürger	 und	
Selbstverwalter“	 und	 „Verfassungsschutzrelevante	Delegitimierung	 des	 Staa-
tes“,	 in	Baden-Württemberg	ausgeht	und	wie	geht	 sie	dagegen	vor	 (bitte	mit	
Nennung	 spezifischer	 extremistischer	Gruppierungen,	 von	 deren	Waffenbesitz	
eine	besondere	Gefahr	ausgeht)?

Zu	9.:	

Das	LfV	schätzt	die	Gefahr,	die	von	bewaffneten	„Reichsbürgern“	und	„Selbst-
verwaltern“	 sowie	 von	 bewaffneten	Akteuren	 des	 Phänomenbereichs	 der	 „Ver-
fassungsschutzrelevanten	 Delegitimierung	 des	 Staates“	 ausgeht,	 als	 grundsätz-
lich	hoch	ein.	Wenngleich	nicht	alle	Milieuvertreter	mit	einer	waffenrechtlichen	
Erlaubnis	 entsprechende	Straftaten	begehen,	bieten	 insbesondere	die	 extremisti-
schen	Verschwörungserzählungen,	die	diesen	beiden	Ideologien	häufig	zu	Grunde	
liegend,	eine	vermeintliche	Legitimation	zur	Gegenwehr	gegen	die	propagierten	
Feindbilder.	Hierzu	gehören	Politiker,	staatliche	Repräsentanten	oder	andere	Per-
sonengruppen,	die	als	„(Mit-)Verschwörer“	erachtet	werden.	Dies	kann	dazu	füh-
ren,	dass	sich	einzelne	Personen	oder	Personengruppen	dazu	berufen	fühlen,	zur	
Tat	zu	schreiten	und	auch	mittels	Waffengewalt	gegen	ihre	jeweiligen	Feindbilder	
vorzugehen. 

Auch	 bei	 bewaffneten	 Rechtsextremisten	 ist	 diese	 Gefahr	 gegeben.	 In	 diesem	
Phänomenbereich	kommt	hinzu,	dass	eine	vermeintliche	Legitimation	von	Gewalt	
nicht	nur	aus	Verschwörungsideologien	hergeleitet	wird.	Vielmehr	kann	die	Ge-
waltlegitimation	bei	Rechtsextremisten	auch	auf	zentralen	 rechtsextremistischen	
Einstellungsmustern	 beruhen,	wie	Rassismus	 oder	 genereller	 Fremdenfeindlich-
keit.

Gruppierungen	 in	 den	 Phänomenbereichen	 Rechtsextremismus,	 „Reichsbürger“	
und	 „Selbstverwalter“	 sowie	 „Verfassungsschutzrelevante	 Delegitimierung	 des	
Staates“	 propagieren	 den	 Einsatz	 von	Waffen	 zur	 Verwirklichung	 ihrer	 politi-
schen Ziele überwiegend nicht aktiv. Zu benennen ist in diesem Zusammenhang 
aber	die	Chatgruppierung	„Vereinte	Patrioten“,	die	dem	Phänomenbereich	„Ver-
fassungsschutzrelevante	Delegitimierung	des	Staates“	zugeordnet	wird.	Die	Mit-
glieder	dieser	Gruppierung	hatten	Angriffe	auf	die	Stromversorgungssysteme	ge-
plant	und	wollten	damit	bürgerkriegsähnliche	Zustände	schaffen,	auch	unter	Ein-
satz	von	Waffen	und	militärischer	Ausrüstung.

Im	Zusammenhang	mit	der	Corona-Pandemie	haben	auch	in	den	Kreisen	gewalt-
orientierter	Rechtsextremisten	Bürgerkriegs-	und	Endzeitszenarien	kursiert.	Vor-
bereitungshandlungen	 für	 solche	Szenarien	 („Tag	X“)	können	nicht	nur	 im	An-
legen	 von	 Vorratslagern	 zur	 Herstellung	 einer	 Unabhängigkeit	 von	 staatlichen	
Infrastrukturen	sowie	in	der	Vorbereitung	der	Flucht	und	zukünftigen	Unterbrin-
gung,	 sondern	 auch	 in	 der	Beschaffung	 legaler	 oder	 illegaler	 Schusswaffen	 be-
stehen.	Auch	das	Training	an	Schießständen	bzw.	Schießsportanlagen	im	In-	und	
Ausland,	Kampfsporttraining	sowie	die	Bildung	von	Bürgerwehren	kann	gewalt-
orientierten	Rechtsextremisten	zur	Vorbereitung	auf	die	aus	ihrer	Sicht	zu	erwar-
tenden	Auseinandersetzungen	mit	dem	„politischen	Gegner“	dienen.

Um	zu	verhindern,	dass	Extremistinnen	und	Extremisten	legal	in	den	Besitz	von	
Waffen	gelangen,	übermittelt	das	LfV	vorliegende	Erkenntnisse	an	die	zuständi-
gen	Waffenbehörden.	Durch	das	dritte	Waffenrechtsänderungsgesetz	 im	Februar	
2020	 wurde	 die	 Regelanfrage	 im	Waffengesetz	 implementiert.	 Danach	 werden	
im	Rahmen	des	Verfahrens	zur	Erteilung	einer	waffenrechtlichen	Erlaubnis	sämt-
liche	Antragstellenden	durch	die	Waffenbehörde	beim	LfV	überprüft.	Durch	die	
gesetzlich	geregelte	Nachberichtspflicht	werden	auch	Erkenntnisse,	die	nach	der	
Regelanfrage	und	nach	Erteilung	einer	waffenrechtlichen	Erlaubnis	zur	betroffe-
nen	Person	 beim	Verfassungsschutz	 anfallen,	 vom	LfV	 an	 die	Waffenbehörden	
berichtet.	 Daneben	 übermittelt	 das	 LfV	 –	 wie	 schon	 vor	 dem	 dritten	 Waffen-
rechtsänderungsgesetz	 –	 eigeninitiativ	 an	 die	 zuständige	 Waffenbehörde	 nach	
Einzelfallprüfung	auf	Grundlage	verfassungsschutzrechtlicher	Regelungen.	
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Insgesamt	werden	Fälle,	in	denen	ein	Bezug	von	Extremistinnen	und	Extremisten	
zu	Waffen	besteht,	beim	LfV	priorisiert	bearbeitet.

I I I .  Wa f f e n k r i m i n a l i t ä t  i n  B a d e n - W ü r t t e m b e r g

1.		Wie	viele	Straftaten	wurden	in	den	letzten	 fünf	Jahren	in	Baden-Württemberg	
unter	Verwendung	von	registrierten	erlaubnispflichtigen	Waffen	begangen	(bit-
te	aufgeschlüsselt	nach	Jahr	und	den	dabei	verursachten	Verletzungen	und	To-
desfällen)?	

2.		Wie	viele	Straftaten	wurden	in	den	letzten	 fünf	Jahren	in	Baden-Württemberg	
unter	Verwendung	von	nicht	registrierten,	aber	erlaubnispflichtigen	Waffen	be-
gangen	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr	und	den	dabei	verursachten	Verletzun-
gen	und	Todesfällen)?

Zu 1. und 2.:

Auf	die	Ausführungen	zu	Ziffer	I.6	und	8	zur	Erfassungssystematik	der	PKS	wird	
hingewiesen.

Als	Waffen	im	Sinne	der	Fragestellung	wurden	bei	der	Beantwortung	Schusswaf-
fen	zugrundegelegt.	In	der	PKS	werden	diejenigen	Schusswaffen	berücksichtigt,	
die	 im	Rahmen	 strafbarer	Handlungen	 zum	Drohen1	 oder	 Schießen2 verwendet 
werden.	 Bei	 der	 Erfassung	 dieser	 Verwendungsformen	 ist	 nur	 eine	 Eintragung	
möglich.	 Bei	 Vorliegen	 verschiedener	 Verwendungsformen	 hat	 das	 Schießen	
Vorrang	vor	dem	Drohen.	Eine	differenzierte	Auswertung	nach	registrierten	und	
nicht	 registrierten	Schusswaffen	 ist	hierbei	nicht	möglich.	Die	Fallzahlen	 in	der	
PKS	Baden-Württemberg	haben	 sich,	unterteilt	nach	 strafbaren	Handlungen	bei	
denen	mit	einer	Schusswaffe	gedroht	oder	mit	einer	Schusswaffe	geschossen	wur-
de,	seit	dem	Jahr	2017	wie	folgt	entwickelt:

Die	Anzahl	der	Gesamtstraftaten,	bei	denen	mit	einer	Schusswaffe	gedroht	oder	
mit	 einer	 Schusswaffe	 geschossen	 wurde,	 sind	 im	 Jahr	 2021	 jeweils	 auf	 einen	
Tiefstwert	 im	 dargestellten	 Fünfjahreszeitraum	 gesunken.	 Die	 Anzahl	 der	 Ge-
samtstraftaten,	 bei	 denen	mit	 einer	Schusswaffe	gedroht	wurde,	 sind	 ausgehend	
vom	 Jahr	 2017	 bis	 zum	 Jahr	 2021	 kontinuierlich	 und	 um	37,5	Prozent	 zurück-
gegangen.	Die	Anzahl	der	Gesamtstraftaten,	bei	denen	mit	einer	Schusswaffe	ge-
schossen	wurde,	 haben	 ausgehend	 vom	 Jahr	 2017	 bis	 zum	 Jahr	 2021	 um	 50,2	
Prozent abgenommen.

Beim	Gros	der	Delikte,	bei	denen	das	Drohen	mit	einer	Schusswaffe	eine	Rolle	
spielte,	handelt	es	sich	 im	Jahr	2021	mit	96	Fällen	bzw.	einem	Anteil	von	47,5	
Prozent	um	Raubdelikte	und	mit	84	Fällen	bzw.	einem	Anteil	von	41,6	Prozent	
um	Körperverletzungsdelikte.

_____________________________________

1	 	„Mit	 Schusswaffe	 gedroht“	 ist	 dann	 zu	 erfassen,	 wenn	 sich	 wenigstens	 ein	 Opfer	 subjektiv	
bedroht	fühlt,	z.	B.	auch	durch	eine	Spielzeugpistole.

2	 	„Mit	Schusswaffe	geschossen“	kann	nur	erfasst	werden,	wenn	es	sich	um	Schusswaffen	oder	
ihnen	gleichgestellte	Gegenstände	gemäß	§	1	Abs.	2	Nr.	1	Waffengesetz	handelt.	Schusswaffen	
sind	 Gegenstände,	 die	 zum	Angriff	 oder	 zur	 Verteidigung,	 zur	 Signalgebung,	 zur	 Jagd,	 zur	
Distanzinjektion,	 zur	Markierung,	 zum	 Sport	 oder	 zum	 Spiel	 bestimmt	 sind	 und	 bei	 denen	
Geschosse durch einen Lauf getrieben werden. Gleichgestellte Gegenstände sind trag-
bare	Gegenstände,	 die	 zum	Abschießen	 von	Munition	 bestimmt	 sind	 (gemäß	Anlage 1 zum 
Waffengesetz).
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Abweichend	von	den	Fällen,	 bei	 denen	das	Drohen	mit	 einer	Schusswaffe	 eine	
Rolle	spielte,	liegen	die	Schwerpunkte	im	Bereich	„mit	Schusswaffe	geschossen“	
im	Jahr	2021	bei	den	Straftaten	nach	dem	Waffengesetz	mit	79	Fällen	bzw.	einem	
Anteil	von	27,2	Prozent,	den	Körperverletzungsdelikten	mit	64	Fällen	bzw.	einem	
Anteil	von	22,1	Prozent	und	Sachbeschädigungen	mit	61	Fällen	bzw.	einem	An-
teil	von	21,0	Prozent.	Straftaten	gegen	das	Leben	machen	mit	10	Fällen	im	Jahr	
2021	einen	Anteil	von	3,4	Prozent	aus.

Unterjährige,	mithin	monatliche	Auswertezeiträume	unterliegen	erheblichen	Ver-
zerrungsfaktoren,	 beispielsweise	 bezogen	 auf	 die	 Dauer	 der	 Ermittlungsverfah-
ren	oder	den	Zeitpunkt	der	statistischen	Fallerfassung,	und	sind	demnach	wenig	
belastbar bzw. aussagekräftig. Für das aktuelle Jahr 2022 sind daher lediglich 
Trendaussagen	möglich.	 In	 den	Monaten	 Januar	 bis	 Juli	 2022	 zeichnet	 sich	 im	
Vergleich	zum	Vorjahreszeitraum	bei	den	Gesamtstraftaten,	bei	denen	mit	einer	
Schusswaffe	gedroht	 oder	mit	 einer	Schusswaffe	geschossen	wurde,	 jeweils	 ein	
weiterer	Rückgang	ab.

Nachfolgend	wird	die	Anzahl	der	Opfer	sowie	deren	Verletzungsgrad3	dargestellt,	
bei	denen	am	dazugehörigen	Fall	die	Parameter	„mit	Schusswaffe	gedroht“	oder	
„mit	Schusswaffe	geschossen“	erfasst	wurden.	Eine	Opfererfassung	findet	in	der	
PKS	ausschließlich	im	Bereich	der	sogenannten	Opferdelikte4 statt. Bei den in der 
PKS	erfassten	Opfern	ist	zu	berücksichtigen,	dass	diese	im	Gegensatz	zu	Tatver-
dächtigen keiner sogenannten Echtzählung unterliegen. Demnach werden Perso-
nen	mehrfach	als	Opfer	in	der	PKS	erfasst,	wenn	sie	innerhalb	eines	Berichtsjah-
res	mehrfach	Opfer	einer	strafbaren	Handlung	geworden	sind.

Die	Anzahl	 der	Opfer	 bei	 Fällen,	 in	 denen	mit	 einer	 Schusswaffe	 gedroht	 oder	
mit	einer	Schusswaffe	geschossen	wurde,	sind	im	Jahr	2021	auf	einen	Tiefstwert	
im	dargestellten	Fünfjahreszeitraum	gesunken.	Die	Anzahl	der	hierbei	verletzten	
Opfer	liegt	im	Jahr	2021	auf	dem	Niveau	des	Vorjahrestiefstwertes.	Bei	den	leicht	
verletzten	Opfern	ist	im	Jahr	2021	ein	Anstieg	um	sechs	Opfer	festzustellen,	wo-
hingegen	bei	der	Anzahl	der	schwer	verletzten	Opfer	ein	Rückgang	um	zwei	und	
bei	der	Anzahl	der	tödlich	verletzten	Opfer	ein	Rückgang	um	drei	Opfer	auf	je-
weils	einen	Tiefstwert	im	Betrachtungszeitraum	zu	konstatieren	ist.

Das	Gros	der	verletzten	Opfer	bei	Fällen,	in	denen	mit	einer	Schusswaffe	gedroht	
oder	mit	einer	Schusswaffe	geschossen	wurde,	ist	im	Jahr	2021	mit	76	verletzten	
Opfern	bzw.	einem	Anteil	von	71,7	Prozent	 im	Bereich	der	Körperverletzungs-

_____________________________________

3	 	Als	leicht	verletzt	gelten	dabei	diejenigen	Personen,	die	Körperschaden	erlitten	haben,	die	keine	
stationäre	Behandlung	erforderlich	machen.	Als	schwer	verletzt	im	Sinne	der	PKS	gilt,	wer	auf-
grund	der	erlittenen	Körperschäden	zur	stationären	Behandlung	(mindestens	24	Stunden)	in	ein	
Krankenhaus	aufgenommen	wurde.

4	 	Es	 handelt	 sich	hierbei	 v.	 a.	 um	Straftaten	gegen	das	Leben,	 die	 körperliche	Unversehrtheit,	
Freiheit	und	die	sexuelle	Selbstbestimmung.

5	 	Es	 wird	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 es	 sich	 bei	 den	 entstandenen	Verletzungen	 der	 verletzten	
Opfer	im	Einzelfall	nicht	zwingend	um	Schussverletzungen	handelt.
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delikte	 und	 nachgeordnet	 im	Bereich	 der	Raubdelikte	mit	 20	 verletzten	Opfern	
bzw.	einem	Anteil	von	18,9	Prozent	erfasst.	Im	Bereich	der	Straftaten	gegen	das	
Leben	wurden	12	verletzte	Opfer	‒	einschließlich	der	fünf	tödlich	verletzten	Per-
sonen	im	Jahr	2021	‒	mit	einem	Anteil	von	11,3	Prozent	erfasst.

In	den	Monaten	Januar	bis	Juli	2022	zeichnet	sich	im	Vergleich	zum	Vorjahres-
zeitraum	 bei	 den	 Opfern	 von	 Fällen,	 bei	 denen	mit	 einer	 Schusswaffe	 gedroht	
oder	 mit	 einer	 Schusswaffe	 geschossen	 wurde,	 als	 auch	 den	 hierbei	 verletzten	
Opfern,	ein	Anstieg	ab.

3.		Wie	viele	Straftaten	wurden	in	den	letzten	 fünf	Jahren	in	Baden-Württemberg	
unter	Verwendung	von	Schreckschuss-,	Reizstoff-	und	Signalwaffen	(SRS-Waf-
fen)	 begangen	 (bitte	 aufgeschlüsselt	 nach	 Jahr	 und	 den	 dabei	 verursachten	
Verletzungen	und	Todesfällen)?

Zu 3.:

Die	PKS	bietet	 die	Möglichkeit	 zu	Straftaten	 sogenannte	Tatmittel	 zu	 erfassen,	
sofern	 diese	 im	 Rahmen	 der	 strafbaren	 Handlung	 eine	 gewisse	 Rolle	 spielten.	
Dabei	ist	zu	berücksichtigen,	dass	in	den	zugrundeliegenden	Fällen	das	Tatmittel	
nicht unbedingt zur Anwendung gekommen sein muss und die Erfassung eines 
Tatmittels	 keinen	 Rückschluss	 auf	 die	 Art	 der	 Verwendung	 sowie	 den	 ursäch-
lichen	 Eintritt	 eines	 Schadens	 oder	 einer	 Verletzung	 in	 den	 zugrundeliegenden	
Fällen zulässt.

Nachfolgend	 werden	 die	 in	 der	 PKS	 erfassten	 Gesamtstraftaten	 dargestellt,	 zu	
denen	 das	 Tatmittel	 SRS-Waffe	 gespeichert	 sowie	 zu	 denen	 die	Verwendungs-
formen	Drohen	oder	Schießen	und	das	Tatmittel	SRS-Waffe	seit	dem	Jahr	2017	
registriert wurden:

Die	Anzahl	der	Gesamtstraftaten,	zu	denen	das	Tatmittel	SRS-Waffe	gespeichert	
sowie	 zu	 denen	 das	Tatmittel	 SRS-Waffe	 und	 die	Verwendungsformen	Drohen	
oder	Schießen	eingegeben	wurden,	sind	im	Jahr	2021	jeweils	auf	einen	Tiefstwert	
im	dargestellten	Fünfjahreszeitraum	gesunken.

In	den	Monaten	Januar	bis	Juli	2022	zeichnet	sich	im	Vergleich	zum	Vorjahres-
zeitraum	bei	den	Gesamtstraftaten,	zu	denen	das	Tatmittel	SRS-Waffe	gespeichert	
sowie	 zu	 denen	 das	Tatmittel	 SRS-Waffe	 und	 die	Verwendungsformen	Drohen	
oder	Schießen	eingegeben	wurden,	jeweils	ein	Anstieg	ab.

Nachfolgend	wird	die	Anzahl	der	Opfer	sowie	deren	Verletzungsgrad	dargestellt,	
bei	denen	am	dazugehörigen	Fall	die	Werte	„mit	Schusswaffe	gedroht“	oder	„mit	
Schusswaffe	geschossen“	sowie	das	Tatmittel	SRS-Waffe	erfasst	wurde:
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Sowohl	 die	Anzahl	 der	Opfer	 bei	 Fällen,	 bei	 denen	mit	 einer	 Schusswaffe	 ge-
droht	oder	mit	einer	Schusswaffe	geschossen	und	auch	das	Tatmittel	SRS-Waffe	
erfasst	wurde,	als	auch	die	hierbei	verletzten	Opfer,	sind	im	Jahr	2021	auf	einen	
Tiefstwert	im	dargestellten	Fünfjahreszeitraum	gesunken.	Bei	den	leicht	verletz-
ten	Opfern	ist	im	Jahr	2021	ein	Rückgang	um	15	Opfer	festzustellen,	wohingegen	
bei	der	Anzahl	der	schwer	verletzten	Opfer	eine	Zunahme	um	drei	Opfer	zu	kons-
tatieren ist.

In	den	Monaten	Januar	bis	Juli	2022	zeichnet	sich	im	Vergleich	zum	Vorjahres-
zeitraum	sowohl	bei	den	Opfern	von	Fällen,	bei	denen	mit	einer	Schusswaffe	ge-
droht	oder	mit	einer	Schusswaffe	geschossen	und	auch	das	Tatmittel	SRS-Waffe	
erfasst	wurde,	als	auch	den	hierbei	verletzten	Opfern,	jeweils	ein	Anstieg	ab.

4.		Wie	viele	Straftaten	wurden	in	den	letzten	 fünf	Jahren	in	Baden-Württemberg	
unter	Verwendung	von	legalen	Messern	und	sonstigen	legalen	Stichwaffen	be-
gangen	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr	und	den	dabei	verursachten	Verletzun-
gen	und	Todesfällen)?

5.		Wie	viele	Straftaten	wurden	in	den	letzten	 fünf	Jahren	in	Baden-Württemberg	
unter	Verwendung	von	illegal	mitgeführten	Messern	und	sonstigen	illegal	mit-
geführten	Stichwaffen	begangen	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Jahr	und	den	dabei	
verursachten	Verletzungen	und	Todesfällen)?

Zu 4. und 5.:

Auf	die	Ausführungen	zu	Ziffer	III.	3	zur	Erfassungssystematik	von	Tatmitteln	in	
der	PKS	wird	hingewiesen.

Die	PKS	Baden-Württemberg	weist	für	die	Jahre	2017	bis	2021	die	nachfolgende	
Anzahl	 an	 Gesamtstraftaten	 sowie	 differenziert	 an	 Fällen	 der	 Gewaltkriminali-
tät6	aus,	bei	denen	das	Tatmittel	Messer	im	Zusammenhang	mit	einer	strafbaren	
Handlung	 stand.	Das	 Tatmittel	Messer	 umfasst	 hierbei	 die	 Tatmittel	Ahle,	 Ba-
jonett,	Butterflymesser,	Dolch,	Haushalts-/Küchenmesser,	Klappmesser,	Messer,	
Spring-/Fallmesser,	 Stilett	 und	 Taschenmesser.	 Eine	 Unterscheidung	 zwischen	
legalen	und	illegal	mitgeführten	Messern	bzw.	Stichwaffen	ist	hierbei	nicht	mög-
lich.

_____________________________________

6	 	PKS-Summenschlüssel	 umfasst	 grundsätzlich:	 Mord;	 Totschlag	 und	 Tötung	 auf	 Verlangen;	
Vergewaltigung,	 sexuelle	 Nötigung	 und	 sexueller	 Übergriff	 im	 besonders	 schweren	 Fall	
einschl.	mit	Todesfolge;	Raub,	räuberische	Erpressung	und	räuberischer	Angriff	auf	Kraftfahrer;	
Körperverletzung	mit	Todesfolge;	gefährliche	und	schwere	Körperverletzung;	Verstümmelung	
weiblicher	Genitalien;	erpresserischer	Menschenraub;	Geiselnahme;	Angriff	auf	den	Luft-	und	
Seeverkehr.



32

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2937

Sowohl	die	Anzahl	der	Gesamtstraftaten,	als	auch	die	Fälle	der	Gewaltkriminali-
tät,	zu	denen	das	Tatmittel	Messer	erfasst	wurde,	sind	 im	Jahr	2021	jeweils	auf	
einen	Tiefstwert	 im	dargestellten	Fünfjahreszeitraum	gesunken.	Die	Anzahl	der	
Fälle	der	Gewaltkriminalität	 im	Zusammenhang	mit	dem	Tatmittel	Messer	 sind	
ausgehend	vom	Jahr	2017	bis	zum	Jahr	2021	um	17,2	Prozent	zurückgegangen.	
Im	Fünfjahresmittel	wurden	 in	 rund	 einem	Drittel	 aller	Fälle	 von	Gewaltkrimi-
nalität	 im	 Zusammenhang	mit	 dem	 Tatmittel	Messer	 das	 Tatmittel	 Haushalts-/
Küchenmesser	erfasst.

In	den	Monaten	Januar	bis	Juli	2022	zeichnet	sich	im	Vergleich	zum	Vorjahres-
zeitraum sowohl bei den Gesamtstraftaten als auch den Fällen der Gewaltkrimina-
lität	im	Zusammenhang	mit	dem	Tatmittel	Messer,	ein	Anstieg	ab.

Nachfolgend	wird	die	Anzahl	der	Opfer	sowie	deren	Verletzungsgrad	bei	Fällen	
der	Gewaltkriminalität	im	Zusammenhang	mit	dem	Tatmittel	Messer	dargestellt:

Sowohl	die	Anzahl	der	insgesamt	registrierten	Opfer	bei	Fällen	der	Gewaltkrimi-
nalität	im	Zusammenhang	mit	dem	Tatmittel	Messer,	als	auch	die	hierbei	verletz-
ten	Opfer,	sind	im	Jahr	2021	auf	einen	Tiefstwert	im	dargestellten	Fünfjahreszeit-
raum	gesunken.	Bei	den	leicht	verletzten	Opfern	ist	im	Jahr	2021	ein	Rückgang	
um	15,2	Prozent	bzw.	169	Opfer	und	bei	den	tödlich	verletzen	Opfern	ein	Rück-
gang	um	vier	Opfer	festzustellen,	wohingegen	bei	der	Anzahl	der	schwer	verletz-
ten	Opfer	eine	Zunahme	um	vier	Opfer	festzustellen	ist.

In	den	Monaten	Januar	bis	Juli	2022	zeichnet	sich	im	Vergleich	zum	Vorjahreszeit-
raum	sowohl	bei	den	Opfern	von	Fällen	der	Gewaltkriminalität	im	Zusammenhang	
mit	dem	Tatmittel	Messer,	als	auch	den	hierbei	verletzten	Opfern,	ein	Anstieg	ab.

6.		Wie	viele	Menschen	in	Baden-Württemberg	wurden	in	den	letzten	fünf	Jahren	
durch	die	strafbare	Verwendung	von	Waffen	getötet	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	
Jahr	und	Art	der	Waffen)?

Zu 6.:

Auf	die	Ausführungen	zu	Ziffer	III.	3	zur	Erfassungssystematik	von	Tatmitteln	in	
der	PKS	wird	hingewiesen.

Im	Sinne	der	Fragestellung	wird	nachfolgend	die	Anzahl	tödlich	verletzter	Opfer	
im	Bereich	der	Gewaltkriminalität	 sowie	die	zu	dem	zugehörigen	Fall	erfassten	
Tatmittel	dargestellt.	Hierbei	werden	neben	Waffen	i.	S.	d.	Waffengesetzes	auch	
sonstige	Gegenstände	berücksichtigt,	die	in	vergleichbarer	Art	und	Weise	einge-
setzt	werden	können.	Die	einzelnen	Tatmittel	dürfen	aufgrund	möglicher	Mehr-
fachnennung	je	Fall	bei	der	Erfassung	nicht	aufsummiert	werden.	
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Das	Gros	der	tödlich	verletzten	Opfer	im	Bereich	der	Gewaltkriminalität,	zu	de-
nen	ein	Tatmittel	erfasst	wurde,	steht	auch	im	Jahr	2021	im	Zusammenhang	mit	
den	unter	dem	Tatmittel	Messer	subsumierten	Tatmitteln.

In	 den	Monaten	 Januar	 bis	 Juli	 2022	 deutet	 sich	 im	Vergleich	 zum	Vorjahres-
zeitraum	bei	den	tödlich	verletzten	Opfern	im	Bereich	der	Gewaltkriminalität	ein	
Rückgang	an.

7.		Wie	 kann	die	 statistische	Erfassung	des	Waffenaufkommens,	 des	Waffenbesit-
zes,	der	Waffenkriminalität	und	der	verursachten	Verletzungen	und	Todesfälle	
aus	Sicht	der	Landesregierung	verbessert	werden?

Zu 7.:

Mit	Blick	auf	den	o.	g.	Aspekt	zur	Verbesserung	der	statistischen	Erfassung	der	
Waffenkriminalität	hat	sich	auf	Initiative	Baden-Württembergs	die	Ständige	Kon-
ferenz	der	 Innenminister	und	 -senatoren	der	Länder	auf	 ihrer	208.	Sitzung	vom	 
6.	bis	8.	Juni	2018	mit	dem	Ziel	einer	verbesserten	und	validen	Darstellung	der	
einschlägigen	 Kriminalitätslage	 und	 den	 daraus	 resultierenden	 Handlungserfor-
dernissen	dafür	ausgesprochen,	zukünftig	sogenannte	Messerangriffe	bundesein-
heitlich statistisch zu erfassen.

Messerangriffe	im	Sinne	der	Erfassung	von	Straftaten	in	der	PKS	sind	dabei	sol-
che	Tathandlungen,	bei	denen	der	Angriff	mit	 einem	Messer	unmittelbar	gegen	
eine	Person	angedroht	oder	ausgeführt	wird.	Das	bloße	Mitführen	eines	Messers	
reicht	hingegen	für	eine	Erfassung	als	Messerangriff	nicht	aus.

Bei	diesen	Delikten	wird	seit	dem	1.	Januar	2020	bundesweit	in	der	PKS	die	Be-
grifflichkeit	„Messerangriff“	als	Parameter	zum	Fall	erfasst.

Zur	bundesweiten	Verbesserung	der	Datenqualität	 und	der	Aussagekraft	 in	die-
sem	 spezifischen	 Bereich	 werden	 derzeit	 bundeseinheitliche	 Verfahrensweisen	
erarbeitet	und	abgestimmt.	Eine	bundesweite	Umsetzung	der	Anpassungen	wird	
voraussichtlich	 bis	 zum	Berichtsjahr	 2023	 erfolgen.	Damit	 kann	 zukünftig	 eine	
qualifiziertere	Lage	zum	Thema	Messerattacken	dargestellt	werden.
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IV. 	Wa f f e n k o n t r o l l e 	 i n 	 B a d e n -Wü r t t emb e rg

1.		Mit	wie	vielen	Personalstellen	sind	die	Waffenbehörden	in	Baden-Württemberg	
ausgestattet	(bitte	aufgeschlüsselt	nach	Waffenbehörde)?

Zu 1.:

Zur	 Personalaustattung	wurden	 die	 148	Waffenbehörden	 abgefragt.	 Danach	 er-
gaben	 sich	 aufgrund	 der	Rückmeldung	 von	 141	Waffenbehörden	 die	 folgenden	
Personalstellen,	angegeben	in	Vollzeitäquivalenten:
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2.		Verfügen	die	Waffenbehörden	 in	Baden-Württemberg	aus	Sicht	der	Landesre-
gierung	über	ausreichend	Personal,	um	ihre	Aufgaben	schnell	und	umfassend	
erfüllen	zu	können?

Zu 2.:

Der	Vollzug	des	Waffengesetzes	obliegt	in	Baden-Württemberg	den	unteren	Ver-
waltungsbehörden	 als	Kreispolizeibehörden.	Daher	 obliegt	 diesen	 grundsätzlich	
auch	die	Beurteilung	und	Sicherstellung	einer	angemessenen	Personalausstattung.	
Dem	 Innenministerium	 liegen	keine	 fundierten	Erkenntnisse	vor,	dass	die	Waf-
fenbehörden	aufgrund	etwaiger	unzureichender	Personalaussattung	in	ihrer	Auf-
gabenwahrnehmung beeinträchtigt wären. 
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3.		Wie	 hoch	 sind	 die	Gebühren	 für	 die	Ausstellung	 einer	waffenrechtlichen	Er-
laubnis	 in	 den	 Waffenbehörden	 in	 Baden-Württemberg	 (bitte	 aufgeschlüsselt	
nach	Waffenbehörde	und	Art	der	waffenrechtlichen	Erlaubnis)?

Zu 3.:

Nach	 dem	 Landesgebührengesetz	 setzen	 die	 für	 den	Vollzug	 des	Waffenrechts	
zuständigen	 Kreispolizeibehörden	 die	 gebührenpflichtigen	 Tatbestände	 und	 die	
Höhe	der	Gebühren	 für	waffenrechtliche	Verwaltungsleistungen	selbst	 fest.	Auf	
Anfrage	bei	den	148	Waffenbehörden	haben	141	Waffenbehörden	die	in	der	nach-
folgenden	Tabelle	enthaltenen	Gebühren	zurückgemeldet.	

Im Ergebnis ergibt sich daraus folgende Übersicht:
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Strobl
Minister	des	Inneren,	
für	Digitalisierung	und	Kommunen
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